
League of Legends “Cosplay-Richtlinien” 
Verti Music Hall, Berlin, 12.10. – 20.10.2019 
 
Ergänzend zur Hausordnung der Verti Music Hall bitten wir Sie, bei der Veranstaltung 
„League of Legends“ (12.10. – 20.10.2019) die nachfolgenden in Abstimmung mit dem 
Veranstalter erlassenen „Cosplay-Richtlinien“ zu beachten. 
 
Alle Zuschauer und ggf. deren Kostüme sowie mitgebrachte Gegenstände jeglicher Art 
werden beim Einlass kontrolliert. Der Betreiber sowie der von ihm beauftragte 
Sicherheitsdienstleister haben das Recht zu entscheiden, welche Kostüme und 
Gegenstände innerhalb der Arena getragen und mit in die Arena genommen werden 
dürfen. Kostüme, Waffen oder sonstige Objekte, die eine potentielle Gefährdung für 
andere Gäste oder die Sicherheit der Veranstaltung darstellen können, sind nicht 
gestattet. Sollten Ihre Kostüme, Waffen oder Teile davon nicht den nachfolgenden 
Vorgaben entsprechen, müssen Sie diese beim Einlass an den Asservate abgeben, 
anderenfalls wird Ihnen der Zutritt zur Veranstaltung nicht gestattet und die Kosten für 
eine erworbene Eintrittskarte werden nicht erstattet, ohne dass sich hieraus Ansprüche 
gegen den Veranstalter oder den Betreiber ableiten lassen 
 
 Sie müssen als Person jederzeit erkennbar sein. 
 Sie müssten jederzeit uneingeschränkte Sicht haben. 
 Sie müssen trotz Kostümierung ungehindert in der Lage sein, Ihren Sitzplatz 

einnehmen zu können, ohne dabei die Sicht anderer Gäste zu beeinträchtigen oder 
diese zu behindern. 

 Sie müssen in der Lage sein, in Ihrem Kostüm ohne Hilfe Treppen oder über 
Rampen zu steigen.  

 Flüssigkeiten, Gels oder andere Substanzen, die eine Verschmutzung verursachen 
könnten, sind nicht gestattet. 

 Folgende Gegenstände, insbesondere Waffen sind verboten: Waffen (z.B. Messer, 
Kreuze, Schwerter etc.) sowie Schlagwerkzeuge (z.B. Knüppel, Keulen etc.) aus 
Stahl, Eisen oder anderem schweren Material. Stöcke dürfen nicht länger als 1 
Meter sein. 

 Schusswaffen wie Luftgewehre („air guns“) oder andere Geschoss-Waffen - 
unabhängig davon, ob sie geladen oder funktionsfähig sind - sind verboten. Das 
Mitnehmen von Bögen ist nicht gestattet. 


